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100-jähriger Kalender

19. August

Wenn im März die Veilchen 
blüh'n, an Ludwig schon die 
Schwalben zieh'n.

Notfalldienste
Telefon

Polizei 117

Feuerwehr 118

Sanitäts-Notruf 144

Vergiftungsnotfälle 145

Die Dargebotene Hand 143

Ärzte, Zahnärzte 0900 57 67 47

Apotheken-Notruf 0900 98 99 00

Sperrung 
Wohleibrücke
Aufgrund der Brückenin-
spektion welche im Juni 

2024 durch die BKW stattgefunden hat, müs-
sen nun Instandsetzungsmassnahmen an den 
vier Aufl agern durchgeführt werden. Es fi nden 
nur Arbeiten an der Metallkonstruktion statt. 
Für die Arbeiten wird ein Gerüst benötigt. Für 
die Gerüstarbeiten muss die Wohleibrücke 
gesperrt werden. Während den Sanierungsar-
beiten ist die Brücke zwischenzeitlich wieder 
geöffnet.

Termine Brückensperrung
26. bis 29. August 2024 für den Aufbau des 
Gerüstes
9. bis 11. September 2024 für die Demontage 
des Gerüstes

Die Brücke ist an den obenstehenden Daten für 
den PKW | LKW Verkehr gesperrt. Der Perso-
nenverkehr (Fussgänger | Fahrradfahrer) kann 
die Brücke immer passieren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Wohlen
Gemeindeverwaltung Frauenkappelen

Fra
ue

nkappelen / W
ohlen

Kostenloser Street Racket 
Workshop für alle Altersgruppen
Entdecke die Trendsportart Street Racket! Die-
ses vielseitige Spiel kombiniert einfache Re-
geln mit maximalem Spass. Alles, was es dafür 
braucht, ist ein Ball, ein Schläger und etwas 
Kreide – und schon kannst du über 600 ver-
schiedene Spielformen ausprobieren. Egal, ob 
du ein erfahrener Sportler bist oder einfach nur 
Spass an Bewegung hast – dieser Workshop ist 
für dich. Am Mittwoch, den 28. August 2024, von 
13.30 bis 15.30 Uhr auf dem Schulplatz Zälgli,
Frauenkappelen. Melde dich jetzt an unter 
schule@frauenkappelen.ch und lass dich von 
der Vielseitigkeit und dem Spass von Street 
Racket begeistern. Ich freue mich auf dich!

Weitere Informationen zu Street Racket fi ndest 
du in der aktuellen Ausgabe vom «Pausenbrot».

Marvin Zweifel, Klassenlehrer 4. – 6. Klasse

FRAUENKAPPELEN

Allgemeine Informationen

MEIKIRCH

Allgemeine Informationen

EINLADUNG ZUM PODIUM 
ÜBERBAUUNGSORDNUNG 
KIRCHMATT
Urnenabstimmung Gemeinde Meikirch vom 
22. September 2024

Wann
Montag, 26. August 2024, 19:30 Uhr bis ca. 
22:30 Uhr (Türöffnung 19:00 Uhr)

Wo
Mehrzweckhalle Ortschwaben, 
Kirchlindachstrasse 7, 3042 Ortschwaben

Wer
Alle Ortsparteien der Gemeinde Meikirch

Programm
19:30 Uhr Begrüssung Parteipräsidenten 
 Meikirch

19:35 Uhr Informationsblock zur 
 Abstimmungsbotschaft des 
 Gemeinderates

20:00 Uhr Podiumsdiskussion 
 Pro & Contra ÜO Kirchmatt

 (Moderation durch Stephan 
 Künzi, Co Ressort-Leiter Region, 
 Berner Zeitung)

Anschliessend Fragen aus dem Publikum 
und Diskussion unterstützt durch Experten

Ca. 22:00 Uhr  Apéro auf Einladung 
  der Veranstalter

Gemeinderatswahlen vom 
3. November 2024
Der Gemeinderat hat die ordentlichen Gesamt-
erneuerungswahlen für die Legislatur 2025 – 
2028 auf den 3. November 2024 festgesetzt. 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 
17. November 2024 stattfi nden.

Zu wählen sind:

Gemeindepräsident:in und Gemeindevize-
präsident:in

nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz)

7 Mitglieder des Gemeinderates

Nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz)
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Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 
am Freitag, 13. September 2024, 17.00 Uhr, im 
Besitzes des Gemeindeverwalters sein. Jede 
Partei oder Wählergruppe kann sich mit eige-
nen Wahlvorschlägen an den Wahlen beteiligen.

Die Stimmberechtigten dürfen für eine Behör-
de nicht mehr als einen Vorschlag unterzeich-
nen. Der Name einer kandidierenden Person für 
die Behörde darf nur auf einem Wahlvorschlag 
aufgeführt werden, es sei denn, die kandidie-
rende Person werde zugleich als Gemeinde-
präsident:in oder Vizegemeindepräsident:in 
und als Ratsmitglied vorgeschlagen.

Ein Wahlvorschlag kann höchstens so viele 
Namen wählbarer Personen enthalten, als für 
die Behörde Sitze zu vergeben sind. Bei den 
Proporzwahlen für den Gemeinderat darf ein 
Name zweimal auf dem Wahlvorschlag aufge-
führt werden.

Fällt ein Wahlvorschlag weg, so können ihn die 
Unterzeichnenden des Vorschlages bis Mitt-
woch, 18. September 2024, 12.00 Uhr, durch 
einen anderen ersetzen. Innert der gleichen 
Frist können sie andere Mängel des Vorschla-
ges beheben. Nach dieser Frist darf an den 
Wahlvorschlägen keine Änderung mehr vorge-
nommen werden.

Listenverbindungen sind ebenfalls bis am 
Mittwoch, 18. September 2024, 12.00 Uhr, 
dem Gemeindeverwalter zu melden.

Formvorschriften (gemäss Wahlreglement)

Jeder Wahlvorschlag muss schriftlich einge-
reicht werden und folgende Angaben enthal-
ten:

•  Eine auf die Herkunft hinweisende Be-
zeichnung (Partei, Gruppenbezeichnung)

•  Die Angaben der zu treffenden Wahl

•  Die Namen der einzelnen Kandidaten*in-
nen mit Geburtsjahr, Beruf und Adresse

•  Die deutlich lesbaren Unterschriften von 
mindestens 10 in Gemeindeangelegenhei-
ten stimmberechtigen Personen mit Anga-
be von Name, Vorname, Geburtsjahr und 
Adresse

Die im Majorzverfahren zu wählenden Kandi-
daturen für das Amt als Gemeindepräsiden-
ten:in respektive Vizegemeindepräsident:in 
nehmen auch an der Proporzwahl für die sie-
ben Gemeinderatsmitglieder teil.

Wird die zur Gemeindepräsident:in respektive 
Vizegemeindepräsident:in gewählte Person 
nicht gleichzeitig in den Gemeinderat gewählt, 
ist die Wahl für die betroffene Person ungültig. 
Es muss ein erneuter Wahlgang stattfinden. 

Werden bis zum Schluss der Anmeldefrist nicht 
mehr Wahlvorschläge eingereicht als Sitze zu 
besetzen sind, so gelangt das Verfahren der 
stillen Wahl zur Anwendung.

Die Stimmabgabe kann wie üblich brieflich 
oder am Wahlsonntag im Wahllokal erfolgen.

Es wird ausdrücklich auf die übrigen Bestim-
mungen des Organisationsreglements und 
des Abstimmungs- und Wahlreglements auf-
merksam gemacht.

Der Gemeindeverwalter

Gemeinderatssitzung vom  
14. August 2024, Information über 
Beschlüsse
Überprüfung der Nachhaltigkeit mit dem 
Gemeindeprofilograf

Als Vorbereitung für die Legislaturplanung 
2025 – 2028 will der Gemeinderat wissen, wie 
nachhaltig die Gemeinde Meikirch unterwegs 
ist. Zur Analyse der verschiedenen Bereiche 
wird er den Gemeindeprofilografen des Kan-
tons Bern anwenden und sich von einem spe-
zialisierten Büro begleiten lassen. Dazu hat er 
einen Kredit in der Höhe von CHF 5'120 geneh-
migt.

Finanzstrategie

Damit die Finanzplanung aussagekräftiger 
wird und die langfristige Finanzierung sicher-
gestellt wird, soll eine Finanzstrategie erstellt 
werden. Der Gemeinderat setzt dazu einer-
seits eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des 
Gemeinderates, der Planungskommission, 
der Finanzkommission und der Verwaltung ein 
und genehmigt andererseits einen Kredit in der 
Höhe von CHF 13'000 für eine fachspezifische 
Prozessbegleitung.

Gemeindearchiv

In den nächsten Jahren wird in den kantonalen 
und kommunalen Verwaltungen die digitale Ar-
chivierung eingeführt. Dies nimmt der Gemein-
derat zum Anlass, das bestehende, analoge 
Archiv, durch eine spezialisierte Firma auf den 
neusten Stand der gesetzlichen Vorgaben brin-
gen zu lassen. Für dieses Vorhaben genehmigte 
er einen Kredit in der Höhe von CHF 55'000. 

Areal Hirschen Ortschwaben, Gemischt- 
geringfügige Änderung des Zonenplans  
und des Schutzplans, Änderung erhaltens-
werter Grünbereich

Während der öffentlichen Auflage ist eine Ein-
sprache eingegangen, welche zusätzlich von 
insgesamt 12 Einwohner:innen aus der unmit-
telbaren Umgebung, unterzeichnet wurde.  
Die Einspracheverhandlung hat zu keiner Eini-
gung geführt. Nach einer Beurteilung aller vor-
liegenden Fakten hat der Gemeinderat die ge-
mischt-geringfügige Änderung des Zonenplans 
und des Schutzplans, Änderung erhaltens-
werter Grünbereich auf dem Areal Hirschen 
Ortschwaben, genehmigt. Die Akten werden 
nun dem Amt für Gemeinden und Raum- 
ordnung AGR zur definitiven Genehmigung 
überwiesen. Gegen die Verfügung des AGR 
haben sowohl der Einsprechende wie auch die 
Gemeinde ein Beschwerderecht.

19.08.2024 Gemeinderat Meikirch

k-gv-gderat-versch-pressbul.doc

Info / Beschlüsse  
aus dem Gemeinderat

Verkehrssperrung zwischen 
Meikirch und Uettligen
Von Montag, 26. August 2024, 6.00 Uhr, bis 
Freitag, 6. September 2024, 17.00 Uhr, wird die 
Verbindungsstrasse in den Gemeinden Wohl-
en und Meikirch von der Einmündung Säriswil-
strasse – Meikirchstrasse (Gemeinde Wohlen) 
bis zur Einmündung Säriswilstrasse – Moos-
gasse (Gemeinde Meikirch) gesperrt. Grund 
dafür sind Bauarbeiten der Wasserversor-
gungsgenossenschaft Meikirch-Uettligen und 
Umgebung an der Druckwasserleitung in der 
Meikirchstrasse auf Höhe der Liegenschaften 
Meikirchstrasse 1 und Säriswilstrasse 22. Eine 
einseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalan-
lage oder Verkehrsdienst ist aufgrund der en-
gen Strassenverhältnisse nicht möglich. 

Eine weiträumige Umleitung über Säriswil oder 
über Ortschwaben wird signalisiert. Fussgän-
gerinnen und Fussgänger sowie Velos können 
die Baustelle unter erschwerten Bedingungen 
und mit der entsprechenden Vorsicht passie-
ren. Für Anwohner der Weiler Thorbaum, Geiss-
hubel, Alibach, Speichersried, Altisberg und 
Struchismoos ist die Zu- und Wegfahrt über 
den Torbaumweg, über die Weissensteinstras-
se und über die Meikirchstrasse nach Norden 
möglich. 

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer 
Internetseite.

Verkehrssperrungen

LETZTE OBLIGATORISCHE ÜBUNG
in der Schiessanlage Murzelen

Sa, 31. August 2024,  
09.00 – 12.00 und 13.30 – 15.30

Bitte das eigene Gewehr, Leistungsausweis 
und Schiessbüchlein sowie die PISA-Adress- 
etikette mitbringen.

Auf Verlangen muss ein amtlicher Ausweis  
vorgezeigt werden.

Letzte Standblattausgabe 30 min vor Schies-
sende.

Departement Schutz + Sicherheit

WOHLEN

Allgemeine Informationen

blutspende.ch
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SPENDE BLUT
RETTE LEBEN

Kostenlose Beratung  
und Begleitung  

für Betroffene und
Nahestehende.

Bernische Krebsliga
Marktgasse 55, Postfach, 3001 Bern  
Tel. 031 313 24 24, Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch, bern.krebsliga.ch

Spenden: Mit einer  
Spende auf das Postkonto 
30-22695-4 unterstützen  
Sie unsere Angebote.

KREBS FORDERT HERAUS – KREBS FORDERT HERAUS – 
WIR SIND FÜR SIE DA.WIR SIND FÜR SIE DA.

88x38_Fuellerinserat_Betroffene_de.indd   1 21.11.18   12:26
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Cyclomania Velo-Challenge  
Wohlen b. Bern
Mitmachen und Preise gewinnen! Vom 1. bis 
zum 30. September 2024 ist dies wieder mög-
lich. Alle sind eingeladen an der Velo-Challenge 
Cyclomania teilzunehmen, denn Radfahren 
macht Spass, ist gut für die Fitness und die 
Umwelt. Zudem gibt es tolle Etappenpreise zu 
gewinnen und als Hauptpreis verlosen wir ein 
cooles Faltbike von der Marke Tern im Wert 
von Fr. 1’249.–. Die Teilnahme ist ganz ein-
fach: App installieren, losfahren und ganz viele 
Punkte sammeln! 

Weitere Infos zur Teilnahme und zum Ablauf 
unter: https://www.cyclomania.ch

Erneuter E-Bike Fahrsicher-
heits-Kurs für Seniorinnen und 
Senioren der Gemeinde Wohlen
Aufgrund der guten Nachfrage und der positi-
ven Rückmeldungen bieten rüsch-bikes GmbH 
und die Gemeinde Wohlen einen weiteren Kurs 
für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
an. Der Kurs findet am Montag, 02.09.2024 
in Hinterkappelen von 14.00 – 17.00 Uhr statt. 
Ausweichdatum bei schlechtem Wetter ist der 
16.09.2024. Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Per-
sonen beschränkt. Weitere Infos zum Kurs- 
inhalt und zu den Bedingungen finden Sie auf 
unserer Homepage unter Aktuelles.

Bitte senden Sie die Anmeldung bis spätestens 
26.08.24 an: manuela.schneeberger@wohl-
en-be.ch

Die Plätze werden nach Eingang der Anmel-
dungen vergeben. Wir freuen uns auf Ihre Teil-
nahme!

Gemeindebetriebe Wohlen

Verkehrssperrungen

Verkehrssperrung zwischen 
Meikirch und Uettligen
Von Montag, 26. August 2024, 6.00 Uhr, bis 
Freitag, 6. September 2024, 17.00 Uhr, wird die 
Verbindungsstrasse in den Gemeinden Wohl-
en und Meikirch von der Einmündung Säriswil-
strasse – Meikirchstrasse (Gemeinde Wohlen) 
bis zur Einmündung Säriswilstrasse – Moos-
gasse (Gemeinde Meikirch) gesperrt. Grund 
dafür sind Bauarbeiten der Wasserversor-
gungsgenossenschaft Meikirch-Uettligen und 
Umgebung an der Druckwasserleitung in der 
Meikirchstrasse auf Höhe der Liegenschaften 

Meikirchstrasse 1 und Säriswilstrasse 22. Eine 
einseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalan-
lage oder Verkehrsdienst ist aufgrund der en-
gen Strassenverhältnisse nicht möglich. 

Eine weiträumige Umleitung über Säriswil oder 
über Ortschwaben wird signalisiert. Fussgän-
gerinnen und Fussgänger sowie Velos können 
die Baustelle unter erschwerten Bedingungen 
und mit der entsprechenden Vorsicht passie-
ren. Für Anwohner der Weiler Thorbaum, Geiss-
hubel, Alibach, Speichersried, Altisberg und 
Struchismoos ist die Zu- und Wegfahrt über 
den Torbaumweg, über die Weissensteinstras-
se und über die Meikirchstrasse nach Norden 
möglich. 

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer 
Internetseite.

Gemeindebetriebe Wohlen

Spezielle  
Abfallabfuhrtage

Altmetallabfuhr
Diese Spezialabfuhr findet wie folgt statt:

Illiswil – Innerberg – Möriswil – Murzelen 
– Oberdettigen – Salvisberg – Säriswil – 
Steinisweg – Uettligen – Wickacker – Wölf-
lisried – Mühletal: Mittwoch, 28.08.2024,  
ab 07.00 h

Hinterkappelen – Hofen – Vorderdetti-
gen – Wohlen (ohne Mühletal): Mittwoch, 
04.09.202 4, ab 07.00 h

Altmetall sind Gegenstände aus Stahl, Guss, 
Aluminium und Buntmetall (Stahlmöbel, 
Drahtgeflechte usw.).

Alteisen und Metalle müssen von Fremdmate-
rialien (Plastik, Gummi, Stein, Flüssigkeit usw.) 
frei sein.

Papiersammlung Murzelen,  
Innerberg und Wölflisried ohne 
Steinisweg
Die Papiersammlung findet am

Freitag, 23. August 2024, 6.00 Uhr statt.

Was mit dem Altpapier entsorgt werden kann 
und was nicht können Sie auf unserer Home-
page www.wohlen-be.ch unter der Dienst-
leistung «Abfallentsorgung» überprüfen. Auf 
Anfrage (031 828 81 64) drucken wir Ihnen die 
Seite gerne aus und senden sie per Post.

Wie bereitstellen?

Nur sauberes und verschnürtes Material be-
reitstellen. Es werden nur Bündel entgegenge-
nommen, keine Tragetaschen oder Kehrichtsä-
cke.

Falsch bereitgestelltes Material wird ste-
hen gelassen!

Bitte deponieren Sie das Material an den übli-
chen Kehrichtstandplätzen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre 
Mithilfe.

Gemeindebetriebe Wohlen

Achtung:

•  Kochherde, Waschmaschinen, Haushaltgerä-
te, Unterhaltungselektronik, PC’s etc. können 
nicht mit der Altmetallsammlung entsorgt 
werden. Gemäss der Verordnung über die 
Rückgabe, die Rücknahme und die Entsor-
gung elektrischer und elektronischer Geräte 
(VREG) müssen diese Geräte umweltverträg-
lich entsorgt werden. Wir bitten Sie solche 
Geräte nicht bereitzustellen. Sie sollten diese 
Geräte dem Fachhandel zurückbringen oder 
in die Entsorgungshöfe Bern bringen. Ist Ihnen 
dies nicht möglich, können Sie die Geräte je-
den Freitagnachmittag (13.30 - 16.45 Uhr) im 
Werkhof Bannholz entsorgen.

•  Ebenfalls werden Velos und Mofas aus Sicher-
heitsgründen nicht abgeführt.

•  Zudem gehören verzinkte Blechbüchsen und 
-deckel, sowie Alu-Büchsen und -deckel in die 
Dosen-container Uettligen/Viehschauplatz, 
Wohlen/Gemeindeverwaltung und Hinter-
kappelen/Migros und nicht in die Spezialab-
fuhr.

Falsch bereitgestelltes Material wird ste-
hen gelassen!

Die Altmetallgegenstände müssen an den offi-
ziellen Kehrichtstandplätzen bereitgelegt wer-
den, wobei Einzelstücke max. 30 kg schwer 
sein dürfen.

Der Abfuhrzeitplan richtet sich bei dieser Alt-
metallabfuhr nach der Abfallmenge und kann 
sich eventuell um einen Tag verzögern.

Gemeindebetriebe Wohlen

Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ
Per 1. August 2025 ist die Lehrstelle als Kauf-
frau/Kaufmann EFZ bei der Gemeindeverwal-
tung Wohlen zu besetzen. 

Weitere Informationen sind unter  
www.wohlen-be.ch/Aktuelles/Stellenangebote 
ersichtlich. 

Stellenausschreibung

Isabella, 20 Jahre

Rheuma? 
Ich?

Wir stärken Betroffene 
in ihrem Alltag mit Rheuma.
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KIRCHGEMEINDEN

GOTTESDIENST 

Sonntag, 25. August, 11.00 Uhr
Open-Air-Gottesdienst «Unter den 
Linden» bei der Kirche Frauenkap-
pelen
Gottesdienst mit dem Chor Wohlen-Meikirch
Mit Pfarrerin Claudia Miller und Pfarrer Stefan 
Ramseier (KG Oberbottigen) und der Musikge-
sellschaft Frauenkappelen

FRAUENKAPPELEN
GOTTESDIENST

Sonntag, 25. August 2024, 10.00 Uhr 
Kirche Meikirch
Gottesdienst zum Jodlersunntig 
Mit dem Jodlerchörli Kirchlindach unter der 
Leitung von Sabina Kuhn, Pfarrerin Christa-Ma-
ria Tobler und Konrad Benker, Orgel.  

MEIKIRCH

GOTTESDIENST

Sonntag, 25. August 2024, 9.30 Uhr, 
Kirche Wohlen
Gottesdienst mit dem Chor Wohlen-Meikirch
Gottesdienst am Kantonalen Jodlersonntag 
mit Pfr. H. Wulf.

Musik: Daria Occhini, Solojodlerin und Susanne 
Farner, Schwyzerörgeli.

WOHLEN

VEREINE UND 
ORGANISATIONEN

Keramikausstellung: Skulpturen 
von Brigitte Wyniger
Im Kultur-Spycher Meikirch, 23. 08. – 1. 9. 2024

Vernissage: Fr 23. 8. 2024, 18.00 – 21.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Fr: 18.00 – 21.00 / 
Sa: 13.00 – 18.00 / 
So: 10.00 – 16.00

MEIKIRCH
Kultur-Spycher Meikirch

Trauerfall
Am 13. August 2024 ist Mathäus «Silvio» Schild, 
wohnhaft gewesen Chrummacher 7, im Alter 
von 67 Jahren verstorben. 

Auf Wunsch des Verstorbenen fi ndet die Bei-
setzung im engsten Familienkreis statt. 

Gemeindeverwaltung Frauenkappelen

Todesfälle / 
Hinweis auf Beisetzung

Wir sind da, wenn es belastend wird. 
Ihre Spende macht es möglich. Merci.
www.prosenectute.ch | IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3

Jetzt Gönnerin oder 
Gönner werden

Dann bringen wir Sie im Notfall 
mit unseren Ambulanzjets 
sicher zurück in die Schweiz.

WENN DIE WELTREISE 
SCHON IN 
SPANIEN ENDET.
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Wir engagieren uns 
für eine belebte 
Bergwelt.
berghilfe.ch

ZTG  –  55 x 55

Wir engagieren uns 
für eine belebte 
Bergwelt.
berghilfe.ch
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